
Gebiet bereits in ihrem Investitionsprogramm aufge
nommen hat, ist die Gewähr gegeben, daß die Versor
gung nicht nach lokalen, sondern nach allgemeinwirt
schaftlichen Gesichtspunkten gestaltet wird. Das be
deutet aber, daß die Ersatzleistung der volkseigenen 
Wirtschaft sich nicht, wie bisher das selbständige Unter
nehmertum, auf die reine Wiedergutmachung des tat
sächlich angerichteten Schadens beschränkt, sondern 
darüber hinaus die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen wird, die erforderlich sind, um das neue Wasser
netz fachlich zweckmäßig in das System der über
regionalen Versorgungssysteme einzugliedern. Das 
bedeutet, daß die Errichtung umfassender neuer Was
serversorgungsanlagen für Bergbaugebiete in einzelnen 
Fällen kostspieliger sein kann als der Bau eines kleinen, 
lokalen Wasserwerkes. Dieser nur äußerliche Nachteil 
wird jedoch durch die großen Vorteile, die der Anschluß 
an ein bedeutendes Wasserlieferungsunternehmen mit 
entsprechend größeren personellen und materialmäßi
gen Reserven auf lange Sicht mit sich bringt, bei weitem 
ausgeglichen.

Die aus dieser Zuständigkeitsverlagerung für den 
Geschädigten erwachsenden Vorteile lassen den man
cherorts noch bestehenden, auch nach bisherigem Recht 
in seinem Rechtsgrund sehr zweifelhaften Brauch der 
unentgeltlichen Wasserbelieferung des Inhabers eines 
versiegten Brunnens vollends als überholt erscheinen. 
Der Eigentümer eines durch Grundwasserabsenkung 
versiegten Brunnens hat zwar Anspruch auf unentgelt
liche Lieferung an Menge und Qualität gleichartigen 
Ersatzes; der ihm gelieferte Ersatz in Form von hygie
nisch einwandfreiem Leitungswasser geht aber weit 
über das Maß des Ersatzanspruches hinaus. War das 
Brunnenwasser bisher nach Menge und Qualität durch 
Trockenheit oder Vermischung mit Oberflächenzuflüssen 
durch anhaltende Niederschläge starken Schwankungen 
unterworfen, so besteht durch die Zufuhr von Leitungs
wasser die Sicherheit, Wasser in ausreichender Menge 
und von gesundheitspolizeilich vorgeschriebener Quali
tät zu erhalten. Ist schon aus diesen Gründen die 
Erhebung eines angemessenen Wassergeldes auch vom 
bergbaugeschädigten Grundeigentümer gerechtfertigt, 
so muß ferner berücksichtigt werden, daß dieser nun
mehr in der Lage ist, sich an jedem beliebigen Ort in 
Wohnhaus oder Stallung eine Zapfstelle einrichten zu 
lassen. Die Bequemlichkeit der Wasserschöpfung gegen
über dem früheren Zustand bedeutet damit eine Ver
besserung und insgesamt gesehen, einen zivilisatori
schen Fortschritt. Deshalb hat das volkseigene Wasser
lieferungsunternehmen, unbeschadet der Verpflichtung 
des volkseigenen Wirtschaftskreises zur unentgeltlichen 
Naturalrestitution, einen Anspruch auf Erhebung eines 
angemessenen Wassergeldes.

Die bisher in einzelnen Fällen noch angewandten 
Altverträge zwischen den Betrieben des Bergbaues und 
den Gemeinden zur unentgeltlichen Lieferung von 
Trink- und Brauchwasser sind daher ebenfalls als über
holt anzusehen. Bisher wurde z. T., insbesondere von 
Gebietskörperschaften, die Auffassung vertreten, daß 
solche Verträge der enteigneten Altunternehmen eine 
öffentlichrechtliche Verpflichtung dieser Unternehmen 
begründet hätten und daher in analoger Anwendung 
von Ziffer 3 Absatz 4 der 1. VO zur Ausführung des 
SMAD-Befehls 64/48 (ZVOB1. 1948 Seite 141) durch die 
volkseigenen Bergbaubetriebe zu übernehmen seien. 
Begründet wird diese Ansicht insbesondere mit der 
Behauptung, daß der Grundwasserentzug durch Berg
bautreibende eine die öffentlichen Belange der Gebiets
körperschaften unmittelbar berührende Frage sei und 
daß der Volkswirtschaftsplan dem Bergbau und der 
Landwirtschaft gemeinwirtschaftliche Aufgaben über
tragen habe, deren Durchführung im öffentlichen Inter
esse stünde und zwischen den Beteiligten ein Rechts
verhältnis öffentlich-rechtlicher Art begründe.

Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. 
Sie kann sich nur auf zwei voneinander unabhängige 
Annahmen gründen, nämlich:
1. Die Beseitigung der Bergschäden war bereits vor 

der Enteignung des Altunternehmens eine öffentlich- 
rechtliche Verpflichtung des Bergbautreibenden und 
ist in analoger Anwendung der 1. AVO zu SMAD- 
Befehl 64/48 auf die jeweilige WB übergegangen.

2. Erst mit der Überführung der Betriebe in Volks
eigentum und Einführung der Wirtschaftsplanung

entstand unter dem wachsenden Einfluß des öffent
lichen Rechts auf die privatrechtlichen Beziehungen 
von Vertragskontrahenten eine öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung des volkseigenen Betriebes gegenüber 
dem Geschädigten zum Ersatz des Bergschadens.
Die erste Auffassung ist schon deshalb abzulehnen, 

weil die §§ 148 ff. preuß. Allg. Berggesetz (§§ 355 ff. sächs. 
Berggesetz, um nur die wichtigsten Berggesetz^ zu er
wähnen) lediglich eine lex specialis gegenüber den 
§§ 823 fl, 1004 BGB darstellen, also in die Sphäre des 
privaten Rechts gehören. Die Tatsache, daß ein Ver
schulden des Bergbautreibenden im Falle eines Berg
schadens nicht erforderlich ist, sondern die einschlägigen 
Bestimmungen der Berggesetze Fälle der Gefährdungs
haftung darstellen, ändert daran nichts. Es ist auch 
offensichtlich, daß ein Vertrag zwischen einem privaten 
Schädiger und einem privaten Geschädigten (oder mit 
einer Gebietskörperschaft als Bevollmächtigte einer 
Gesamtheit von privaten Geschädigten) zum Ersatz des 
Schadens nicht öffentlich-rechtlicher Natur sein kann, 
zumal der Schädiger durch keinerlei Rechtsnorm zum 
Abschluß eines derartigen Vertrages gezwungen werden 
kann. Handelt es sich aber um privatrechtliche Ver
pflichtungen, so kommt eine analoge Anwendung der 
1. AVO zu SMAD-Befehl 64/48 nicht in Betracht.

Das gilt grundsätzlich auch für die zweite Auffassung. 
Würde man ihr folgen, so müßte z. B. auch jeder 
Schadensersatzanspruch aus einem Lieferungsvertrag 
zwischen Partnern, die Produktions- und Lieferungs
aufträgen im Rahmen des Volkswirtschaftsplanes 
unterliegen, ein Rechtsverhältnis öffentlich-rechtlicher 
Natur begründen. Das ist aber anerkanntermaßen nicht 
der Fall. Deshalb ist auch diese zweite Auffassung ab
zulehnen.

Daß, unbeschadet der Ablehnung eines öffentlich- 
rechtlichen Anspruches des Geschädigten auf Schadens
ersatz, durch bergbauliche Einwirkungen sehr wohl 
öffentliche Belange berührt werden können, ist bereits 
eingangs ausführlich erörtert worden und trifft ins
besondere auch auf die Verpflichtung des Bergbau
betriebes zur Wiederherstellung eines bergbaulich ge
nutzten Grundstückes zu. Um eine fortschreitende und 
nicht wieder gutzumachende Verwüstung wertvollen 
Kulturbodens durch den umgehenden Bergbau zu ver
hüten, wurde bereits durch Runderlaß vom 16. Novem
ber 1939 (RWMB1. 1939, S. 617) über den Schutz der 
Muttererde diese unter Schutz gestellt. Danach konnte 
die frühere Bergbehörde den Unternehmen im Rahmen 
des bergpolizeilichen Betriebsplanverfahrens Auflagen 
zum Schutz der Muttererde machen, soweit diese für das 
Unternehmen wirtschaftlich vertretbar waren. Die 
Richtlinien zur Urbarmachung der Tagebaue vom 
19. Juni 1940 (RWMB1. 1940, S. 318) brachten für die 
gesamten, unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden 
Tagebaubetriebe einheitliche Formen für die Rekulti
vierung bergbaulich in Anspruch genommener Grund
stücke, soweit eine solche die Wirtschaftlichkeit des in 
Betracht kommenden Betriebes nicht gefährdet. Die 
Kosten für die Wiedernutzbarmachung eines devastier- 
ten Grundstückes belaufen sich jedoch häufig auf ein 
Mehrfaches seines Verkehrswertes und sind für den 
Betrieb in vielen Fällen wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Um die bei der Rückgabe eines zerstörten Grundstücks 
an den Eigentümer zu zahlende einmalige oder dauernde 
Minderwertsentschädigung zu ersparen, haben es die 
früheren Bergbauunternehmen in diesen Fällen vor
gezogen, das Grundstück zum Verkehrswert zu er
werben und alsdann als Unland liegenzulassen. Damit 
war aber der Volkswirtschaft in keiner Weise gedient. 
Abgesehen von dem Ausfall an landwirtschaftlicher 
Nutzfläche entstand vor allem in den sandigen Gebieten 
des brandenburgischen Braunkohlenreviers die Gefahr 
einer zunehmenden Versteppung der benachbarten 
Fluren. Es besteht somit ein dringendes Bedürfnis, die 
verwüsteten Flächen auch unter Einsatz größerer finan
zieller Mittel zu rekultivieren. Wenn daher die volks
eigenen Bergbauunternehmen sich entschlossen haben, 
die beanspruchten Grundstücke unter dem Einsatz 
eigenen Materials, eigener Arbeitskräfte und mit 
großem Kostenaufwand in einen rekultivierbaren Zu
stand zu versetzen, so erfolgt dieser Aufwand aus
schließlich im öffentlichen Interesse.

Unter diesen Gesichtspunkten müssen die Finanz
mittel, die über die vom volkseigenen Bergbau unter
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